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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. unterstützt die laufenden Verhandlungen zwischen der EU und Senegal über den 
Abschluss einer Statusvereinbarung, die den Einsatz von Frontex in Senegal vorsieht; 
stellt jedoch fest, dass eine Statusvereinbarung nur unter der Bedingung geschlossen 
werden kann, dass in ihrem Rahmen strenge grundlegende Menschenrechtsgarantien 
festgelegt und eingehalten werden;

2. fordert die Kommission und den Grundrechtsbeauftragten auf, eine unabhängige 
Bewertung der Menschenrechtslage in Senegal in Bezug auf die Behandlung von 
Migranten und Flüchtlingen vorzunehmen;

3. betont, dass durch die Aufnahme operativer Tätigkeiten von Frontex im Rahmen einer 
Statusvereinbarung die grundlegenden Menschenrechte und die Werte der EU gefördert 
werden sollten;

4. ist der Ansicht, dass Bedienstete von Frontex, denen für ihre Tätigkeiten in Senegal 
Immunität gewährt wird, weiterhin nach dem Recht der EU oder der Mitgliedstaaten zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen;

5. fordert eindeutige Leitlinien und Schulungen für die nach Senegal entsandten 
Bediensteten von Frontex;

6. fordert eine kohärente, regelmäßige und transparente Berichterstattung über die 
Tätigkeiten von Frontex in den Bereichen Migration und Asyl in Senegal;

7. nimmt die Bemühungen der senegalesischen Staatsorgane bei der Aufnahme von und 
dem Umgang mit Migranten und Flüchtlingen in der Region zur Kenntnis; fordert die 
EU auf, Senegal weiterhin bei der Sicherstellung eines angemessenen Schutzes von 
Migranten und Flüchtlingen auf der Durchreise und beim Aufbau von Kapazitäten zu 
unterstützen;

8. fordert die Einrichtung eines soliden, öffentlich zugänglichen Beschwerdemechanismus 
und einen Mechanismus zur Meldung von Vorfällen im Zusammenhang mit den 
Tätigkeiten von Frontex;

9. fordert die EU und die senegalesischen Staatsorgane auf, bei der Ausarbeitung der 
Statusvereinbarung einen alle Seiten einbeziehenden Dialog zu ermöglichen;

10. ist der Ansicht, dass die EU und Frontex ihre in Zusammenarbeit mit den 
senegalesischen Staatsorganen durchgeführten Maßnahmen in den Bereichen Migration 
und Asyl im Falle anhaltender Menschenrechtsverletzungen aussetzen sollten;

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass der Abschluss dieser 
Statusvereinbarung mit Senegal und die Tätigkeiten von Frontex im Bereich der 
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Migrationssteuerung in Senegal das Recht auf Freizügigkeit von Personen nicht 
beeinträchtigen, das mit dem Vertrag über die Wirtschaftsgemeinschaft der 
westafrikanischen Staaten zugesagt wird, der die langfristige Errichtung einer freien 
Verkehrszone für Waren, Kapital und Personen vorsieht.


